
  
Überweisung bitte an:  

Kontoinhaber  MVBL    
Kreditinstitut  Stadtsparkasse Wermelskirchen 
IBAN   DE 74 3405 1570 0000 1774 51 
BIC   WELADED1WMK 

 

 

Achtung!!! Bitte nur das Nennformular an sport@msc-dhuenn.de senden.  

Der Haftungsverzicht muss vor Ort ausgefüllt werden. 

 

– Nennformular – 
 

Teilnehmer     Fahrer Teilnehmer     weiterer Fahrer / Beifahrer 

Name:       Name:       

Straße:       Straße:       

PLZ/ Ort:       PLZ/ Ort       

E-Mail:       E-Mail:       

Telefon:       Telefon:       

 
 

Fahrzeug        

Fabrikat:         

Typ:         

Hubraum ccm:       KW:       

Amtl. Kennzeichen:         

Fahrgestell-Nr.:       Wagenpass-Nr.:       

 

Teilnehmer-Unfallversicherung 

Angebot einer Motorsport-Tagesunfallversicherung für Teilnehmer 

Versicherer: Cooper Gay 

EUR  25.000 im Todesfall 
EUR 100.000 für Invalidität (inkl. 500% Progression) 
EUR 500.000 bei Vollinvalidität 

 Ich nehme das Angebot einer Tagesunfallversicherung in Höhe von 15 € an. 

Start-Nummer Wird vom Veranstalter ausgefüllt 

Nennungseingang: 

Nenngeld: 
Scheck/ Überweisung/ bar: 

Box: 

mailto:sport@msc-dhuenn.de


  
 

 
 
Boxen - Anmietung 
 
Falls benötigt, bitte ankreuzen! 

 Ich miete verbindlich eine Box vom 30.10.24 ab 18 Uhr bis 31.10.24 bis 17 Uhr in Höhe 270 €. 

 Ich miete verbindlich eine Box am 31.10.24 ab 7:30 Uhr bis 17 Uhr in Höhe von 180 €. 

 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen.  
Die Nennung ist für den angegebenen Teilnehmer bindend. 

 

 

   

Ort / Datum  Unterschrift 
 
  



  
 
– Haftungsausschuss –  
für die Prüf- und Einstellfahrt am 31.10.2024 in Zandvoort 

Allgemeine Vertragserklärung von Eigentümer und Teilnehmer: 

Die Teilnehmer (Halter/ Fahrer/ Beifahrer) versichern, dass die in der Nennung gemachten Angaben richtig 

und vollständig sind und die Fahrer eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des einzusetzenden Fahrzeuges 

besitzen und uneingeschränkt den Anforderung der Veranstaltung gewachsen sind. Sie versichern hiermit, 

dass das Fahrzeug den technischen Bestimmungen in allen Punkten entspricht und sie es nur in technisch 

einwandfreien Zustand bei der Veranstaltung einsetzten werden.  

Erklärung von Eigentümer und Teilnehmer zum Ausschuss der Haftung für eigene Fahrlässigkeit zum 

Ausschuss der Gefährdungshaftung: 

Die Teilnehmer (Fahrer, Bewerber, Teams, Helfer) nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie 

tragen die allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. Die 

Teilnehmer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit den Veranstaltungen stehen und zwar gegenüber: 

 - der FIA, FIM, UEM, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der Deutsche Motor Sport 

Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre,  

- den ADAC Regionalclubs, den ADMV-Clubs, den Promotor/Serienorganisator,  

- den Veranstaltern, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern,  

- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 

Verbindung stehen,  

- den Straßenbaulastträgern, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller 

zuvor genannten Personen und Stellen,  

- den anderen Teilnehmern (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, den Eigentümern, Halter der anderen 

Fahrzeuge, 

 - den eigenen Bewerbern, den/die eigenen Fahrern, Mitfahrern (anderslautende besondere Vereinbarungen 

zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer.  

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht 

für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei 

Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die 

Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden 

beschränkt.  

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertragliche Haftung und Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsverzichtklausel 

unberührt. 

 
  



  
 

Der Haftungsausschuss wird mit der Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 Es wird versichert, dass der Teilnehmer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist. 

 Es wird versichert, dass der Teilnehmer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist. 

 

Bei Teilnehmern die nicht Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges sind, muss der Eigentümer den 

Haftungsverzicht mit unterschreiben. 

 

 

   

Ort / Datum / Name in Druckbuchstaben  Unterschrift (Eigentümer) 
 

 

Bei nicht zutreffender Angabe stellen Teilnehmer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis 

von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Schadensverursachung durch diese. Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die 

anderen Teilnehmer deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den/ die eigenen Fahrer und 

eigene Helfer auf Schäden, di im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und bei Ansprüchen gegen 

andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt 

entstehen.  

 

Achtung!!! Jeder Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer und Beifahrer) des Fahrzeuges hat den Haftungsverzicht zu 

unterschreiben! 

 

 

 

   

Ort / Datum / Name in Druckbuchstaben  Unterschrift 
 

 

 

  


